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Schriftliche Stellungnahme zu 2177/A 

- Volksabstimmung  statt Volksbefragung nach qualifiziert unterstütztem Volksbegehren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Verstärkung der direkten Demokratie  ist in Österreich vor allem dadurch notwendig geworden, 

weil auch sehr zahlreich unterstützte  Volksbegehren vom Nationalrat nicht umgesetzt wurden. Der 

derzeitige Vorschlag einer Volksbefragung nach qualifiziert unterstützen Volksbegehren kann 

dasselbe Schicksal erleiden. Der Nationalrat ist nicht daran gebunden.  

Daher soll einem vom Nationalrat nicht entsprochenen qualifiziert unterstützen Volksbegehren eine 

Volksabstimmung folgen.  

Als „Notbremse“ für unsinnige Gesetze durch Volksabstimmungen soll die Bundesversammlung nach 

der Volksabstimmung ein Vetorecht haben. Analog dem Absetzungsverfahren des 

Bundespräsidenten soll aber dieses Veto die Auflösung des Nationalrates zur Folge haben.  

Damit sieht der Bürger jedenfalls Konsequenzen aus seinem Abstimmungsverhalten. Andererseits 

sind Ängste vor menschenrechtswidrigen oder unfinanzierbaren Gesetzen leichter auszuräumen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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